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Teil A: Begründung 

1 Anlass und Erfordernis der Änderung  

Im neuen Landesentwicklungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen (LEP) ist die landespla-
nerische Bindung der Flächen westlich der Straße Lehrhovebruch für den Bau eines Groß-
kraftwerks in Heßler weggefallen. Dadurch ergibt sich für den Bereich eine neue planerische 
Ausgangslage.  

Der nördliche Teil der ursprünglich ca. 100 ha großen Kraftwerksfläche wurde Anfang der 
Neunziger Jahre von der Stadt für die Bundesgartenschau (BUGA) angepachtet. Ein Bebau-
ungsplanverfahren, das den Bau eines Großkraftwerkes für den südlichen Teil zum Gegen-
stand hatte, wurde Anfang der 90er Jahre eingestellt. Für den nördlichen Teil, der in das 
Bundesgartenschaugelände einbezogen wurde, erlangte mit Zustimmung der Regional- und 
Landesplanung der Bebauungsplan Nr. 300.2 Rechtskraft, in dem im Wesentlichen Grünflä-
chen festgesetzt sind. 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gelsenkirchen, der im Jahre 2001 
rechtswirksam wurde, wurde der nicht von der BUGA berührte, südliche Teil der ehemaligen 
Kraftwerksfläche als „Weißfläche“, d.h. als Bereich ohne Darstellung geführt, da das städti-
sche Votum gegen den Bau eines Kraftwerks mit den Festlegungen im LEP und im Regio-
nalplan unvereinbar war. Im Regionalen Flächennutzungsplan war für einen Teil der Fläche 
eine Darstellung als „Sondergebiet für spezifische gewerbliche Nutzung“ vorgesehen. Diese 
Sonderbaufläche wurde seitens der Landesplanungsbehörde im Rahmen des RFNP-
Genehmigungsverfahrens von der Genehmigung ausgeklammert. Damit besteht aktuell mit 
der nicht genehmigten Sonderbaufläche im RFNP eine Fläche ohne Festlegung bzw. Dar-
stellung.  

Zwischenzeitlich hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen im November 2015 beschlossen, dass 
als planerische Zielsetzung fortan die Beibehaltung und Weiterentwicklung der bestehenden 
freiraumbezogenen Nutzungen und eine Sicherung des Grün- und Landschaftsraums ein-
schließlich der landwirtschaftlichen Nutzung gelten soll. Eine bauliche Entwicklung der Flä-
chen für gewerbliche Zwecke wird nicht weiterverfolgt. Hiermit passt sich die Stadt den Zie-
len der Landesplanung sowie den sich in Aufstellung befindlichen Zielen der Regionalpla-
nung, wie sie im Vorfeld informell durch die Regionalplanungsbehörde kommuniziert wurden, 
an. 

Mit dem vorliegenden Änderungsverfahren soll die Planungslücke geschlossen und die ge-
nannte Zielsetzung einer Freiraumentwicklung verfolgt werden. Da die im Änderungsbereich 
gelegenen Flächen durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt sind und daher von den 
nördlich anschließenden, dem Nordsternpark zugehörigen Grünflächen zu unterscheiden 
sind, sollen im Rahmen der Planänderung die auf der Ebene des Flächennutzungsplans bis-
her als Grünflächen dargestellten Flächen zu landwirtschaftlichen Flächen umgewidmet wer-
den. Somit wird den realen Gegebenheiten Rechnung getragen. 

Parallel zur Ergänzung des RFNP wird angestrebt, eine Änderung des Landschaftsplanes 
der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel der Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes für 
den gesamten Bereich durchzuführen.  

2 Planungsrechtliche Vorgaben 

2.1 Vorgaben des Landesentwicklungsplans (LEP) 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist nach Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt des Landes NRW am 08.02.2017 in Kraft getreten. 
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Für den Geltungsbereich der RFNP-Änderung enthält der LEP in seinem zeichnerischen Teil  
keine Festlegungen. Nachrichtlich ist im zeichnerischen Teil des LEP der RFNP-
Änderungsbereich dem Freiraum zugewiesen sowie Teil des Regionalen Grünzugs. Der Än-
derungsbereich ist Teil des landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiches Nr.13 „Zollver-
ein-Nordstern“.  

Darüber hinaus sind für die Änderung insbesondere die folgenden textlichen Ziele bzw. 
Grundsätze zu beachten: 

– 3-1 Ziel 32 Kulturlandschaften 
 
„Die Vielfalt der Kulturlandschaften und des raumbedeutsamen kulturellen Erbes ist im 
besiedelten und unbesiedelten Raum zu erhalten und im Zusammenhang mit anderen 
räumlichen Nutzungen und raumbedeutsamen Maßnahmen zu gestalten. Dabei ist die in 
Abbildung 2 dargestellte Gliederung des Landes in 32 historisch gewachsene Kulturland-
schaften zu Grunde zu legen.“ 
 
In den Regionalplänen sind für die Kulturlandschaften jeweils kulturlandschaftliche Leit-
bilder zur Erhaltung und Entwicklung ihrer prägenden Merkmale festzulegen. 

– 3-2 Grundsatz Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche 
 
„Die in Abbildung 2 gekennzeichneten 29 "landesbedeutsamen Kulturlandschaftsberei-
che" sollen unter Wahrung ihres besonderen kulturlandschaftlichen Wertes entwickelt 
werden. Ihre wertgebenden Elemente und Strukturen sollen als Zeugnisse des nordrhein-
westfälischen landschafts-, bau- und industriekulturellen Erbes erhalten werden. Ihre lan-
desbedeutsamen archäologischen Denkmäler und Fundbereiche sollen gesichert oder 
vor notwendigen Eingriffen erkundet und dokumentiert werden.“ 

– 6.1-1 Ziel Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung  

„Die Siedlungsentwicklung ist flächensparend und bedarfsgerecht an der Bevölkerungs-
entwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastrukturen sowie den 
naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotentialen auszurichten. […]“ 

– 6.1-2 Grundsatz Leitbild „flächensparende Siedlungsentwicklung“  

„Die Regional- und Bauleitplanung soll die flächensparende Siedlungsentwicklung im 
Sinne des Leitbildes, in Nordrhein-Westfalen das tägliche Wachstum der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020 auf 5 ha und langfristig auf "Netto-Null" zu reduzieren, 
umsetzen.“ (Hinweis: Gemäß der geplanten Änderung des LEP soll dieser Grundsatz zu-
künftig gestrichen werden (s. Ausführungen am Ende des Kap. 2.1)) 

– 6.1-5 Grundsatz Leitbild „nachhaltige Europäische Stadt“  

„Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt" kompakt 
gestaltet werden und das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bauleitplanung sol-
len durch eine umweltverträgliche, geschlechtergerechte und siedlungsstrukturell opti-
mierte Zuordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der Le-
bensqualität und zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens beitragen. […]“  

– 6.1-6 Grundsatz Vorrang der Innenentwicklung  

„Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inanspruch-
nahme von Flächen im Außenbereich. […]“ 
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– 6.2-1 Grundsatz Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsberei-

che 

„[…] Erforderliche neue Allgemeine Siedlungsbereiche sollen unmittelbar anschließend 
an vorhandenen zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereichen festgelegt 
werden. Stehen der Erweiterung zentralörtlich bedeutsamer Siedlungsbereiche topogra-
phische Gegebenheiten oder andere vorrangige Raumfunktionen entgegen, kann die 
Ausweisung im Zusammenhang mit einem anderen, bereits im Regionalplan dargestell-
ten Allgemeinen Siedlungsbereich erfolgen.“ 

– 6.3-3 Ziel Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

„Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen sind unmittelbar anschlie-
ßend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen festzulegen. […]“ 

– 7.1-1 Grundsatz Freiraumschutz  

„Der Freiraum soll erhalten werden; seine Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Ausgleichs-
funktionen sollen gesichert und entwickelt werden. Der Erhalt der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Freiraums ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Leistungen und Funktionen des Frei-
raums als  

– Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen sowie als Entwicklungsraum biologi-
scher Vielfalt,  

– klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsraum,  
– Raum mit Bodenschutzfunktionen,  
– Raum mit bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funktionen,  
– Raum für Land- und Forstwirtschaft,  
– Raum weiterer wirtschaftlicher Betätigungen des Menschen,  
– Raum für landschaftsorientierte und naturverträgliche Erholungs-, Sport- und Frei-

zeitnutzungen,  
– Identifikationsraum und prägender Bestandteil historisch gewachsener Kulturland-

schaften und  
– als gliedernder Raum für Siedlungs- und Verdichtungsgebiete.“  

– 7.1-2 Ziel Freiraumsicherung in der Regionalplanung  

„Die Regionalplanung hat den Freiraum insbesondere durch Festlegung von Allgemei-
nen Freiraum- und Agrarbereichen, Waldbereichen und Oberflächengewässern zu si-
chern. Sie hat den Freiraum durch Festlegung spezifischer Freiraumfunktionen und -
nutzungen zu ordnen und zu entwickeln und Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funk-
tionen im Freiraum zu treffen.“ 

– 7.1-4 Grundsatz Bodenschutz 

„Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die Leistungsfähigkeit, 
Empfindlichkeit und Schutzwürdigkeit der Böden zu berücksichtigen. Geschädigte Böden, 
insbesondere versiegelte, verunreinigte oder erosionsgeschädigte Flächen sollen auch 
im Freiraum saniert und angemessenen Nutzungen und Freiraumfunktionen zugeführt 
werden. Bei der Festlegung von neuen Siedlungsgebieten in erosionsgefährdeten Gebie-
ten soll ausreichende Vorsorge zur Vermeidung von erosionsbedingten Schäden getrof-
fen werden.“ 
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– 7.1-5 Ziel Grünzüge 

„Zur siedlungsräumlichen Gliederung sind in den Regionalplänen regionale Grünzüge als 
Vorranggebiete festzulegen. Sie sind auch als siedlungsnahe Freiflächen für freiraumori-
entierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzungen, Biotopverbindungen und in ihren kli-
matischen und lufthygienischen Funktionen zu erhalten und zu entwickeln. 

Regionale Grünzüge sind im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungsbezogenen Funkti-
onen vor einer siedlungsräumlichen Inanspruchnahme zu schützen. 

Sie dürfen für siedlungsräumliche Entwicklungen ausnahmsweise in Anspruch genom-
men werden, wenn für die siedlungsräumliche Entwicklung keine Alternativen außerhalb 
des betroffenen Grünzuges bestehen und die Funktionsfähigkeit des Grünzuges erhalten 
bleibt.“ 

– 7.1-8 Grundsatz Landschaftsorientierte und naturverträgliche Erholungs-, Sport- und 
Freizeitnutzungen 
„Bereiche, die sich aufgrund ihrer Struktur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit für die natur-
verträgliche und landschaftsorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzung besonders 
eignen, sollen für diese Nutzungen gesichert und weiterentwickelt werden.“ 

 
Die vorliegende Planung entspricht den genannten landesplanerischen Zielen und Grundsät-
zen. Durch die Überplanung der von der Genehmigung ausgeklammerten Fläche, die ur-
sprünglich als Sonderbaufläche für gewerbliche Nutzungen im RFNP dargestellt werden soll-
te, mit freiraumbezogenen Darstellungen und Festlegungen wird sichergestellt, dass eine 
bauliche Entwicklung dieser isoliert im Stadtgebiet liegenden Freiflächen ausgeschlossen ist 
und stattdessen die vorhandene Freiraumkulisse und das System der regionalen Grünzüge 
gesichert und gestärkt werden. Die Planung folgt somit der Zielsetzung einer nachhaltigen, 
flächensparenden Siedlungsentwicklung, bei der die Innenentwicklung oberste Priorität hat. 
Gleichzeitig wird den Belangen des Schutzes von Natur und Landschaft sowie der Klima-
wandelanpassung Rechnung getragen. 
Die Landesregierung hat am 17.04.2018 beschlossen, den Landesentwicklungsplan zu än-
dern. Die beabsichtigten Zieländerungen sind somit gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungs-
gesetz als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Planung zu berücksichtigen. Für 
die vorliegende Planänderung ergibt sich ein inhaltlicher Bezug nur bei der Streichung des 
Grundsatzes 6.1-2 (Leitbild flächensparende Siedlungsentwicklung). Die Planung steht auch 
bei Wegfall des Grundsatzes im Einklang mit dem LEP. 

2.2 Vorgaben des Regionalplans Ruhr 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat am 06.07.2018 den Er-
arbeitungsbeschluss zum Regionalplan Ruhr gefasst. Die in Aufstellung befindlichen Ziele 
des Regionalplans stellen somit gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) eben-
falls sonstige Erfordernisse der Raumordnung dar und sind in Verbindung mit § 4 Abs. 1 
ROG in Abwägungs- oder Ermessungsentscheidungen zu berücksichtigen. 
Der Entwurf des Regionalplans Ruhr legt in seinem zeichnerischen Teil für den Änderungs-
bereich Fließgewässer und Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich sowie die überlagern-
den Freiraumfunktionen Regionaler Grünzug, Bereich für den Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierte Erholung (BSLE) und im nördlichen und westlichen Änderungsbereich 
zusätzlich Überschwemmungsbereich (ÜSB) fest. Textliche und zeichnerische Ziele des Re-
gionalplanentwurfs stehen der geplanten RFNP-Änderung nicht entgegen, da hierbei eben-
falls Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich mit den Freiraumfunktionen Regionaler Grün-
zug und BSLE festgelegt werden. Die Planung entspricht somit den in Aufstellung befindli-
chen Vorgaben des Regionalplans Ruhr. 
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2.3 Vorgaben des RFNP 

Für die Planung relevante textliche Ziele und Grundsätze sind insbesondere folgende: 
– Ziel 1: Konzentration der Siedlungsentwicklung durch Innenentwicklung vor 

Außenentwicklung 
(1) Die Siedlungsentwicklung ist auf die dargestellten Siedlungsbereiche zu konzentrie-
ren. Die Möglichkeiten der Innenentwicklung, der Wiedernutzung von Flächen oder des 
Flächentausches sind dabei vorrangig in Anspruch zu nehmen. Eine Inanspruchnahme 
von Freiraum ist ausnahmsweise möglich, um besondere Bedarfe zu befriedigen, die im 
Bestand nicht realisiert werden können. 
(2) Nicht mehr erforderliche oder umsetzbare Bauflächen sind für Freiraumfunktionen zu 
sichern. 

 
– Ziel 2: Freiraum sichern, auf Raumgliederung achten 

(1) Die Freiräume sind von Siedlungstätigkeiten freizuhalten, um die Siedlungsbereiche 
auf Dauer zu gliedern. 
(2) Außerhalb der Siedlungsbereiche sind bandartige bauliche Entwicklungen entlang 
von Verkehrswegen sowie die Entstehung und Verfestigung von Streu- und Splittersied-
lungen zu verhindern. 
 

– Ziel 11: Funktionsfähigkeit des Freiraumes erhalten 
Wegen ihrer Nutz- und Schutzfunktionen, ihrer Erholungs- und Ausgleichsfunktionen und 
ihrer Funktionen als Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind die bestehenden Freiräu-
me zu erhalten. Die noch vorhandenen großen, unzerschnittenen Freiräume sind vor wei-
terer Zerschneidung und Fragmentierung zu bewahren.  

 
– Grundsatz 26: Freiraumfunktionen bei Planungen und Maßnahmen berücksichtigen 

Bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen soll auf die Funktionsfähigkeit 
des Freiraumes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und ökologischer Verbindungs-
raum, Raum mit Bodenschutzfunktionen, klimatischer- und lufthygienischer Ausgleichs-
raum, Raum mit regionalen und überregional bedeutsamen wasserwirtschaftlichen Funk-
tionen, Raum für landschafts- und naturverträgliche Erholung, Raum für Land- und 
Forstwirtschaft, Identifikationsraum durch historisch gewachsene Kulturlandschaft sowie 
als gliedernder Raum für Siedlungsgebiete Rücksicht genommen werden. 

 
– Ziel 12: Sicherung, Vernetzung und Entwicklung Regionaler Grünzüge 

(1) Die Regionalen Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile des regionalen Frei-
raumsystems zu sichern, zu erweitern und zu vernetzen. 
(2) Planungen und Maßnahmen, die die Aufgaben und Funktionen der Regionalen Grün-
züge beeinträchtigen, sind nicht zulässig. Nur in begründeten Einzelfällen und in Verbin-
dung mit einem nach Umfang und Funktion gleichwertigen Flächentausch ist eine Inan-
spruchnahme von Flächen in den Regionalen Grünzügen zulässig. Die entsprechenden 
Planungen sind dabei so durchzuführen, dass die nachhaltige Funktionsfähigkeit und 
Durchgängigkeit der Regionalen Grünzüge bestehen bleibt. 
(3) Das Regionale Grünzugsystem ist durch Planungen und Maßnahmen zur qualitativen 
ökologischen Aufwertung des Freiraumes, zum Wiederaufbau von zerstörter oder beein-
trächtigter Landschaft sowie durch die Vernetzung vereinzelt vorhandener ökologischer 
Potenziale zu entwickeln und zu verbessern. 

 
– Grundsatz 28: Funktionssicherung und Qualitätsverbesserung der Regionalen Grünzüge 

(1) Die Land- und Forstwirtschaft in den Regionalen Grünzügen soll die Bewirtschaftung 
der Flächen verträglich zu den Mehrfachfunktionen der Regionalen Grünzüge ausrichten. 
(2) Zur Verbesserung der Umweltbedingungen ist auf zusammenhängende ökologisch 
wirksame Verbindungsfunktionen hinzuwirken. Ein Verbund der innerörtlichen Grünflä-
chen mit den Grünzügen soll im Rahmen weiterer kommunaler Planungen angestrebt 
werden. 
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– Grundsatz 29: Funktionsfähigkeit klimaökologischer Ausgleichsräume sichern (Klima-

schutz) 
Zur Erhaltung und Verbesserung luft- und klimahygienischer Verhältnisse sollen der Be-
stand und die Funktionsfähigkeit klimaökologischer Ausgleichsräume (Luftaustauschge-
biete) sowie von Luftleitbahnen gesichert werden. Daher sollen in den Luftleitbahnen wei-
tere Einengungen bzw. Verriegelungen verhindert werden, so dass keine Barrierewirkun-
gen zu den Siedlungsbereichen (Wirkungsraum) entstehen. In den Luftaustauschgebie-
ten sollen die Bodenbedeckungen bzw. Bodennutzungen beibehalten und großflächige 
Überbauung und Versiegelung vermieden werden. 

 
– Grundsatz 30: Bodenschutz 

(1) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Böden mit besonderen 
Funktionen, z.B. dem Biotopentwicklungspotenzial, sind besonders zu schützen. 
(2) Vorrangig ist die Wiederverwendung von bereits für Siedlungs-, Gewerbe- und Infra-
strukturanlagen genutzten Flächen zu prüfen. 
(3) Beeinträchtigte Böden oder nicht mehr benötigte, versiegelte Flächen sind zur Wie-
derherstellung der natürlichen Bodenfunktionen standortangepasst zu renaturieren. 

 
– Grundsatz 33: Landwirtschaftliche Betriebe den ökonomischen und ökologischen Erfor-

dernissen anpassen 
(1) In den Flächen für die Landwirtschaft/Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen sol-
len die Arbeits- und Produktionsbedingungen der landwirtschaftlichen und gartenbauli-
chen Betriebe erhalten und der fortschreitenden Entwicklung angepasst werden, so dass 
sie sowohl eine solide Existenzsicherung als auch eine ökologisch orientierte Landwirt-
schaft ermöglichen. 
(2) (…) 
(3) Die Landwirtschaft soll nach Umfang, Art und Intensität so betrieben werden, wie es 
zur Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Kulturlandschaft, ihrer Erholungseignung 
und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen erforderlich ist. 
 

– Grundsatz 38: Rückhaltung, Hochwassersicherheit 
(1) In den Einzugsgebieten der Oberflächengewässer soll verstärkt auf Rückhaltung und 
verlangsamten Abfluss des Wassers hingewirkt werden. 
(2) In potenziellen Überflutungsbereichen und Überschwemmungsbereichen, die über ein 
100-jährliches Hochwasserereignis hinausgehen, soll bei der räumlichen Nutzung grund-
sätzlich die potenzielle Überflutungsgefahr berücksichtigt werden. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung ist die Überflutungsgefahr bei dem vorhandenen Hochwasser-
schutzniveau für die vorgesehene Nutzung und das daraus entstehende Schadenspo-
tenzial in die Abwägung einzustellen. Hierbei sind ggf. Maßnahmen zur Verbesserung 
der Hochwassersicherheit bzw. zur Reduzierung der Schadenspotenziale einzubeziehen. 

 
Die vorliegende Planänderung steht im Einklang mit den regionalplanerischen Zielen und 
Grundsätzen des RFNP. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, Freiflächen im Außenbereich für die 
Entwicklung des Freiraums und seiner vielfältigen Funktionen zu sichern. Die Überplanung 
der (von der Genehmigung ausgenommenen) gewerblichen Sonderbaufläche mit freiraum-
bezogenen Darstellungen und Festlegungen trägt dazu bei, die Siedlungsentwicklung an 
kompakten Siedlungskörpern auszurichten und der Innenentwicklung Vorrang einzuräumen. 
Von der Entwicklung isoliert im Freiraum gelegener Baugebiete soll Abstand genommen 
werden. 

2.4 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Im Regelfall ist nach § 34 LPlG für Flächennutzungspläne bzw. Flächennutzungsplanände-
rungen und für nicht aus dem FNP entwickelte Bebauungspläne ein landesplanerisches An-
passungsverfahren durchzuführen. Zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der 
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Raumordnung hat die Gemeinde dazu bei der Regionalplanungsbehörde anzufragen, welche 
Ziele für den Planungsbereich vorliegen. Der Regionalplan und damit auch der regionalpla-
nerische Inhalt des RFNP, den die Planungsgemeinschaft in eigener Verantwortung festlegt, 
nehmen hingegen nicht am landesplanerischen Zielanpassungsverfahren teil. 

Für die bauleitplanerischen Inhalte des RFNP ist nach Auffassung des RVR als Regionalpla-
nungsbehörde ebenfalls kein landesplanerisches Zielanpassungsverfahren erforderlich. Der 
RVR ist am Verfahren ohnehin beteiligt (siehe auch 6.2). Des Weiteren ist eine Genehmi-
gung der RFNP-Änderung durch die Landesplanungsbehörde erforderlich, so dass eine Prü-
fung der landesplanungsrechtlichen Belange sichergestellt ist (s. 6.4). 

2.5 Darstellungen/Festsetzungen des Landschaftsplanes/der Landschaftspläne 

Der Änderungsbereich liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes der Stadt Gelsenkir-
chen. In der Entwicklungskarte ist ein wesentlicher Teil mit dem Entwicklungsziel „Erhaltung 
der derzeitigen Landschaftsstruktur bis zur Realisierung von Bauflächen durch die Bauleit-
planung“ belegt. Die übrigen Flächen sind mit dem Ziel „Erhaltung einer für Sport, Freizeit 
und Erholung gut ausgestatteten Landschaft“ versehen. Festsetzungen für den Änderungs-
bereich enthält der Landschaftsplan nicht. Der Landschaftsplan soll zum Zwecke der Festle-
gung eines Landschaftsschutzgebiets in einem parallelen Änderungsverfahren geändert und 
ergänzt werden. 

2.6 Bebauungsplanung 

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan liegt im Änderungsbereich nicht vor. Die parallele Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes ist nicht vorgesehen. 

2.7 Sonstige informelle Planungen 

2.7.1 Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) 

Im FREK ist der Änderungsbereich Teil des Teilraumes „Emscher-Kanalband“, der als Ele-
ment des regionalen Ost-West-Grünzugs entwickelt werden soll. Entlang des Schwarzba-
ches wird eine Anbindung der angrenzenden Siedlungs- und Freiräume vorgeschlagen. Die 
RFNP-Änderung und die Änderung des Landschaftsplanes werden dieses Ziel unterstützen. 
Insofern entsprechen die Ziele der Planung den Zielen des FREK. 

2.7.2 Masterplan Emscher Landschaftspark  

Die Freiräume in Gelsenkirchen sind regional in das Konzept des Emscher Landschaftsparks 
(ELP) eingebunden, der das zentrale Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Em-
scher Park 1989-1999 war. Als Regionalpark vernetzt er im nördlichen Ruhrgebiet die Regi-
onalen Grünzüge und die Revierparks. Das Neue Emschertal mit der in Zukunft ökologisch 
umgebauten Emscher bildet dabei das Rückgrat des ELP. Der Planbereich ist Teil der Ge-
bietskulisse des ELP. Das Änderungsverfahren wird die Ziele des ELP unterstützen, da eine 
Freiraumentwicklung planerisch ermöglicht und unterstützt wird. 

2.7.3 Räumliches Strukturkonzept der Stadt Gelsenkirchen (RSK) 

Der Änderungsbereich ist im RSK Teil des als „Premiumstandort für die Freiraumqualifizie-
rung“ dargestellten Emscher-Kanal-Bands. Gleichzeitig sind der Nordsternpark und der 
Standort des „Ziegenmichelhofes“ als Freizeitstandorte gekennzeichnet. Beide Standorte 
sind außerdem als „Starke Orte mit regionaler Strahlkraft“ qualifiziert, deren Potenzial für die 
Stadtentwicklung stärker zu nutzen ist. Das RFNP-Änderungsverfahren dient insofern der 
Umsetzung des RSK in diesem Teilraum.  
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3 Gegenstand der Änderung 

3.1 Geltungsbereich, Lage und Beschreibung des Änderungsbereiches 

Der 44,3 ha umfassende Änderungsbereich liegt im Gelsenkirchener Stadtbezirk Mitte, 
Stadtteil Heßler, und wird begrenzt durch die Straße „Lehrhovebruch“ im Osten, den 
Schwarzbach im Süden, den Rhein-Herne-Kanal im Westen und die südliche Grenze des 
Nordsternparks im Norden.  

Das Gelände ist teilweise aufgeschüttet und wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Es 
ist durch Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume und Feuchtbereiche gegliedert. Im zur Straße 
Lehrhovebruch orientierten Bereich befindet sich ein einzelnes Wohngebäude sowie der 
"Ziegenmichelhof", ein "Lehr- und Erlebnisbauernhof für Kinder, Jugendliche und Heran-
wachsende". Die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden im Zusammenhang mit dem "Zie-
genmichelhof" genutzt.  

Das Gebiet wird über die Eggemannstraße erschlossen, die als Stichstraße in das Plange-
biet führt. Die Anbindung an das überörtliche Straßennetz erfolgt über die östlich verlaufende 
Straße „Lehrhovebruch“ mit Anschluss  an die Bundessautobahn BAB A 42 (Anschlussstelle 
GE-Heßler).  

Die im Änderungsbereich gelegenen Freiflächen und Freizeitnutzungen bieten durch ihre 
Lage und natürliche Ausstattung erhebliche Potenziale als Baustein des Emscher Land-
schaftsparks und des Regionalen Grünzugs C in Ergänzung der bestehenden Qualitäten. Sie 
werden sich in das Gefüge der Umgebung mit dem Nordsternpark, dem Rhein-Herne-Kanal 
und der zukünftig umgebauten Emscher, dem ökologisch verbesserten Schwarzbach und 
der angrenzenden Schurenbachhalde zu einem hochwertigen Landschaftsraum verbinden 
lassen. Die bestehenden landwirtschaftlichen und freizeitbezogenen Nutzungen sind dabei, 
auch zum Erhalt und zur Pflege der Landschaft, integrierbar. 

3.2 Änderung der zeichnerischen Festlegung/Darstellung  

Es ist beabsichtigt, auf der regionalplanerischen Ebene den Planbereich unverändert über-
wiegend als Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) festzulegen (der Bereich des 
Rhein-Herne-Kanals bleibt unverändert Oberflächengewässer). Die durch die Ausklamme-
rung von der Genehmigung des RFNP entstandene Fläche ohne Darstellung und Festlegung 
wird somit mit AFAB überplant. Des Weiteren sollen die bereits bestehenden Festlegungen 
von Bereichen zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE) so-
wie von Regionalen Grünzügen auf den gesamten Änderungsbereich ausgedehnt werden. 
Auf der Flächennutzungsplan-Ebene sollen die Fläche ohne Darstellung sowie die umliegen-
den, bisher als Grünflächen dargestellten Bereiche als Flächen für die Landwirtschaft darge-
stellt werden. 

3.3 Auswirkung der Änderung auf den flächennutzungsplanerischen und den regio-
nalplanerischen Teil des RFNP 

Das Änderungsverfahren betrifft sowohl den regionalplanerischen als auch den flächennut-
zungsplanerischen Teil des RFNP.  

3.4 Bedarfsnachweis 

Ein Bedarfsnachweis ist nicht erforderlich, da keine neuen Bauflächen oder Siedlungsberei-
che festgelegt oder dargestellt werden. 
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3.5 Alternative Entwicklungsmöglichkeiten 

Als Alternative zur geplanten Nutzung als Freiraumbereich kommt eine gewerblich-bauliche 
Nutzung der Fläche in Betracht. Eine Wohnnutzung ist aufgrund der isolierten Lage fernab 
jeglicher Infrastruktur auszuschließen.  

Trotz der guten äußeren Anbindung der Fläche über die Anschlussstelle Gelsenkirchen-
Heßler an die BAB A 42 und der Straße Lehrhovebruch ist allerdings eine baulich-
gewerbliche Nutzung städtebaulich nicht zu vertreten. Die Fläche liegt in Randlage des Sied-
lungsraums von Gelsenkirchen, ein Bezug zu bestehenden Gewerbe- und Dienstleistungs-
standorten ist kaum herzustellen, so dass ein isoliertes Gewerbegebiet entstünde, welches 
im Widerspruch zum Grundsatz 6.2-1 („Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame Allgemei-
ne Siedlungsbereiche“) und Ziel 6.3-3 („Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen“) des LEP stehen würde. Abgesehen von den voraussehbar hohen Erschließungs- 
und Ausgleichskosten und den städtebaulich ungünstigen Rahmenbedingungen erscheint es 
strategisch sinnvoller, die gewerbliche Flächennachfrage in diejenigen Gebiete zu lenken, 
die vorrangig entwickelt werden sollen. Hierzu zählen insbesondere das Berger Feld in Hin-
blick auf Dienstleistungen und die Flächen des ehemaligen Schalker Vereins für gewerblich-
industrielle Ansiedlungen.  

4 Darstellung von (änderungsbezogenen) Gutachten oder Studien 

Änderungsbezogene Gutachten oder Studien liegen für den Änderungsbereich nicht vor. 

5 Sonstige Belange 

5.1 Technische Infrastruktur 

Über das Plangebiet laufen drei Hochspannungsfreileitungen. Bei der im südlichen Planbe-
reich in Ost-West-Richtung verlaufenden Leitungstrasse handelt es sich um eine 220/380 
kV-Leitung (Karnap-Nienhausen) mit einem Schutzabstand gem. Abstandserlass von 40 m 
(links und rechts vom Mittelleiter). Die von Südosten ins Plangebiet laufende und dann nach 
Norden abknickende Leitungstrasse ist eine 220 kV-Leitung (Leithe-Gelsenberg) mit einem 
Schutzabstand von 20 m beiderseits des Mittelleiters. Bei der im westlichen Randbereich des 
Plangebiets von Südost nach Nordwest verlaufenden Leitung handelt es sich um eine 
110/220 kV-Leitung (Karnap-Leithe) mit einem insgesamt 37 m breiten Schutzstreifen (21,50 
m westlich, 15,50 m östlich des Mittelleiters). 

Derzeit wird der Ersatzneubau der Ferngasleitung 001/200 (Zollvereinring) geplant. Die Be-
standsleitung verläuft bisher östlich außerhalb des Plangebiets. Der sich in Planung befindli-
che Ersatzneubau der Leitung verläuft in Nord-Süd-Richtung am östlichen Rand des Plange-
biets parallel zur Straße Lehrhovebruch. Da mit der vorliegenden RFNP-Änderung keine 
baulichen Eingriffe vorbereitet werden, ergeben sich keine Konflikte mit dem geplanten Er-
satzneubau der Ferngasleitung. 

5.2 Bodendenkmalpflege 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-
funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Stadt als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-
Archäologie in Westfalen, Außenstelle Münster, unverzüglich anzuzeigen und die Entde-
ckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, 
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auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 
16 Abs. 4 DSchG NW). Diese Ausführungen beziehen sich auf die Durchführung des Vorha-
bens. Im Rahmen des Scopings hat der LWL darauf hingewiesen, dass im Falle der Über-
planung des Hofes Westermann (heutiger Ziegenmichelhof) archäologische Maßnahmen 
erforderlich seien. Da die vorliegende Planänderung keine baulichen Maßnahmen vorberei-
tet, sondern die Bestandssituation planerisch absichert, ergeben sich keine Auswirkungen 
auf den genannten Hof. 

5.3 Verbandsgrünflächen 

Der überwiegende Teil des Änderungsbereiches überdeckt die ehemalige landesplanerisch 
als Großkraftwerk festgelegten Flächen, die nicht in das System der Verbandsgrünflächen 
einbezogen worden. Randbereiche des Geltungsbereiches der RFNP-Änderung liegen in der 
Verbandsgrünfläche Nr. 23. 

5.4 Vorsorgender Hochwasserschutz 

Die Flächen im Westen und Norden des Änderungsbereiches liegen innerhalb eines Hoch-
wasserrisikogebiets (HQ extrem), welches gemäß § 5 Abs. 4a BauGB in der Beikarte „Vor-
sorgender Hochwasserschutz“ zum RFNP vermerkt ist. Der Lauf des Schwarzbaches ist ein 
vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet und in der Beikarte gemäß § 5 Abs. 4a 
BauGB ebenfalls als solches vermerkt. Die der Beikarte zugrundeliegenden Daten der zu-
ständigen Fachbehörden stammen aus dem Jahr 2014. Der Status des vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebietes am Schwarzbach hat sich bis jetzt nicht geändert. 
  

 
Kartenausschnitt: Beikarte des RFNP „Vorsorgender Hochwasserschutz“  
(Darstellungen: blau = Wasserflächen, grün = Hochwasserrisikogebiete (HQ extrem), rote Schraffur = vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiete, rote Ellipse = Lage des Plangebiets)   
 

Im Entwurf des Regionalplans Ruhr sind der westliche und nördliche Teil des Änderungsbe-
reichs als Überschwemmungsbereich (ÜSB) festgelegt. Der Festlegung des ÜSB liegen Da-
ten der Wasserwirtschaft zugrunde: In der Hochwassergefahrenkarte sind diese Teilbereiche 
auf 100-jährliche Hochwasserereignisse bemessene überschwemmungsgefährdete Gebiete 
(mittlere Wahrscheinlichkeit). Gemäß der Anlage 3 zur Verordnung zur Durchführung des 
Landesplanungsgesetzes NRW (LPlG DVO) sind Freiraumbereiche, die sich zur Rückgewin-
nung von Retentionsräumen eignen, auch als Überschwemmungsbereiche festzulegen, wo-
von der RVR im Regionalplanentwurf Gebrauch gemacht hat. In Folge dieser Festlegung 
sind die Bereiche von hochwasserempfindlichen oder den Hochwasserabfluss behindernden 
Planungen und Maßnahmen, insbesondere von zusätzlichen Bauflächen und Baugebieten, 
freizuhalten. Dieses in Aufstellung befindliche Ziel der Raumordnung wird ebenfalls berück-
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sichtigt, da im Rahmen des vorliegenden Änderungsverfahrens ausschließlich Freiraumnut-
zungen geplant werden, die negative Auswirkungen auf Siedlungsräume durch Hochwasser 
sowie Beeinträchtigungen des Rückhaltevermögens der Flächen nicht befürchten lassen.  

5.5 Bergbau 

Die Planfläche befindet sich über den auf Steinkohle und Eisenstein verliehenen Bergwerks-
feldern „Wilhelmine Victoria 3“ und „Wilhelmine Victoria 4“ sowie über dem auf Kohlenwas-
serstoffe erteilten Erlaubnisfeld „Wilhelmine Gas“ (zu gewerblichen Zwecken). Eigentümerin 
der Bergwerksfelder „Wilhelmine Victoria 3“ und „Wilhelmine Victoria 4“ ist die RAG AG, Im 
Welterbe 10 in 45141 Essen. Inhaberin der Erlaubnis ist die Minegas GmbH, Rüttenscheider 
Straße 1 - 3 in 45128 Essen. 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich dieser Planfläche kein 
Abbau heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert. Danach ist mit bergbauli-
chen Einwirkungen nicht zu rechnen. 

Im Bergbau Alt- und Verdachtsflächen-Katalog (BAV-Kat) sind für den Bereich des Plange-
biets derzeit folgende, ehemalige bergbauliche Betriebsstätten verzeichnet: 

BAV-Kat Nr.: 4408-A-065, Kokslager, Schlammkohlenlager, sog. Hibernia-Dreieck, 

BAV-Kat Nr.: 4408-A-007, Halde "Eickwinkel", Bergehalde. 

Für diese Verdachtsflächen hat die Bergaufsicht bereits geendet. 

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich folgende Alt- und Verdachtsflächen: 

BAV-Kat Nr.: 4408-S-008, Nordstern 1/2, Schachtanlage, Kokerei, Kohlenlagerplatz, 

BAV-Kat Nr.: 4408-A-005, Nordstern "Emscherhalde", Halde, 

BAV-Kat Nr.: 4408-A-006, Nordstern "Ruhrgashalde", Bergehalde, 

BAV-Kat Nr. 4408-A-044, Nordstern, Halde Nr. 1, Halde, 

BAV-Kat Nr.: 4408-A-003, Halde "Schurenbach", Bergehalde. 

Die Bergaufsicht für diese Bereiche hat bereits geendet. Jedoch wird dort aktuell eine 
Grundwasserüberwachung (Monitoring) seitens der RAG Montan Immobilien GmbH, Im 
Welterbe 1 – 8 in 45141 Essen durchgeführt. 

5.6 Artenschutz 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde ermittelt, dass im Plangebiet die folgenden planungs-
relevanten Arten vorkommen: Sperber, Schleiereule, Rauchschwalbe, Feldhase, Rebhuhn 
Feldlerche, Kiebitz, Steinkauz, Nachtigall, Grünspecht, Turmfalke, Wiesenpieper, Wal-
dohreule, Kreuzkröte, mehrere Fledermausarten. Da mit der Planänderung keine Eingriffe in 
Natur und Landschaft verbunden sind, sondern die bestehenden Nutzungen planerisch gesi-
chert werden, ergeben sich positive Auswirkungen auf planungsrelevanten Arten. 

6 Verfahrensablauf 

6.1 Verfahren 

Der Einleitungs- und Erarbeitungsbeschluss für das vorgelegte Änderungsverfahren des 
RFNP wurde von den Räten der Planungsgemeinschaft zwischen dem 07.02. und dem 
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27.02.2018 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öf-
fentlichkeit sowie das Scoping fanden vom 26.03. bis 26.04.2018 statt. Die öffentliche Ausle-
gung wurde zwischen dem 04.09. und dem 30.10.2018 durch die Räte der Planungsgemein-
schaft beschlossen. Die anschließende öffentliche Auslegung sowie die förmliche Beteiligung 
fanden vom 03.12.2018 bis 11.01.2019 bzw. vom 20.11. bis 20.12.2018 statt. Anschließend 
wurden die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen der Beteiligten gem. § 33 LPlG DVO 
mit dem Ziel des Meinungsausgleiches in einem schriftlichen Verfahren erörtert. Die synopti-
sche Darstellung der in der förmlichen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und der Stel-
lungnahmen der Verwaltung beinhaltet die Ergebnisse der Erörterung. Anregungen, über die 
keine Einigkeit erzielt werden konnte, werden ebenfalls aufgezeigt. Mit dem Aufstellungsbe-
schluss (entspricht nach LPlG dem abschließenden Planbeschluss) wird das RFNP-
Änderungsverfahren beendet.  

Nach Beschlussfassung wird das Änderungsverfahren der Landesplanungsbehörde zur Ge-
nehmigung eingereicht. Mit Veröffentlichung der erteilten Genehmigung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt NRW und in den amtlichen Verkündungsorganen der Städte wird die Ände-
rung des RFNP Ziel der Raumordnung bzw. wirksam. 

6.2 Benehmen/Einvernehmen des RVR 

Seit Oktober 2009 ist der Regionalverband Ruhr (RVR) zuständiger Träger der staatlichen 
Regionalplanung im Ruhrgebiet. Der RVR erarbeitet daher derzeit einen Regionalplan für 
das gesamte Ruhrgebiet, der den RFNP in seiner Teilfunktion als Regionalplan ablöst. Nach 
der Überleitungsvorschrift zum RFNP des § 39 LPlG kann die Planungsgemeinschaft den 
RFNP nach den Vorschriften des § 25 LPlG-alt ändern. Diese Regelung gilt bis zum Aufstel-
lungsbeschluss (hierbei handelt es sich nach LPlG um den abschließenden Planbeschluss) 
des Regionalplans Ruhr durch die Verbandsversammlung des RVR. Hinsichtlich der regio-
nalplanerischen Inhalte des RFNP ist seit dem verfahrenseinleitenden Erarbeitungsbe-
schluss des Regionalplans Ruhr am 06.07.2018 das Einvernehmen mit dem RVR herzustel-
len.  
Das vorliegende Änderungsverfahren ist der Verbandsversammlung des RVR in der Sitzung 
am 29.03.2019 zur Beratung mit dem Ziel der Herstellung des Einvernehmens vorgelegt 
worden. Die Verbandsversammlung hat sich der Stellungnahme der Regionalplanungsbe-
hörde des RVR angeschlossen. 
Damit ist das Einvernehmen mit dem RVR hergestellt. 

6.3 Umgang mit den Stellungnahmen 

Im Rahmen des Verfahrens sind keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden, die zu 
einer Änderung der Planung geführt haben. Aufgrund vorgetragener Hinweise und Anregun-
gen von beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurden die Begründung und der Umweltbe-
richt entsprechend angepasst. Dies betrifft Informationen zu vorhandenen und geplanten 
Leitungen der technischen Infrastruktur, Informationen zum Bergbau, das ökologische Ent-
wicklungspotenzial des Schwarzbaches sowie eine Biotop-Verbundfläche. Zudem wurden 
die Vorgaben des Regionalplanentwurfs in Bezug auf die Festlegung von Überschwem-
mungsbereichen ergänzt. Eine Änderung der Plandarstellung erfolgte nicht. 

Ein schriftliches Erörterungsverfahren gemäß § 19 Abs. 3 LPlG wurde mit folgenden Trägern 
durchgeführt: 

• RVR, Regionalplanungsbehörde 

Der RVR hat im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens darauf hingewiesen, dass 
zwischenzeitlich das Aufstellungsverfahren für den Regionalplan Ruhr eingeleitet wurde. Im 
Entwurf des Regionalplans werde für das Plangebiet u.a. Überschwemmungsbereich festge-
legt. Der RVR hat darum gebeten, darzulegen, inwieweit diese Festlegung im vorliegenden 
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Änderungsverfahren berücksichtigt werde. Im Zuge des Erörterungsverfahrens konnte ein 
Meinungsausgleich erzielt werden, indem die vorliegende Begründung um den Aspekt der in 
Aufstellung befindlichen regionalplanerischen Vorgaben sowie Aussagen zur Vereinbarkeit 
der Planänderung mit diesen Vorgaben ergänzt wurde. 

• Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) 

Die IHK hat im Rahmen der frühzeitigen sowie förmlichen Trägerbeteiligung auf den Mangel 
an Gewerbeflächen in Gelsenkirchen hingewiesen und angeregt, das Plangebiet für gewerb-
liche Ansiedlungen zu nutzen. Im Zuge des Erörterungsverfahrens konnte angesichts der 
grundlegend unterschiedlichen Zielvorstellungen für die zukünftige Nutzung des Plangebiets 
kein Meinungsausgleich und somit kein Einvernehmen im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 2 LPlG 
hergestellt werden. 

7 Flächenbilanz / Monitoring 

bestehende Darstellung 

Fläche 
(ha) 

neue Darstellung 

Fläche 
(ha) FNP- Ebene Regionalplan-Ebene FNP- Ebene Regionalplan-

Ebene 

Von der Genehmigung ausgenom-
men 

16,1 Landwirtschaftliche 
Fläche 

Allgemeiner Frei-
raum- und Agrar-
bereich (AFAB) 

40,7 

Grünfläche Allgemeiner Frei-
raum- und Agrarbe-
reich (AFAB) 

24,6 Gewässer Oberflächenge-
wässer 

3,6 

Gewässer Oberflächengewässer 3,6  (Regionaler 
Grünzug) 

(44,3) 

 (Regionaler Grünzug) (27,8)  (Bereiche zum 
Schutz der Land-
schaft und der 
landschaftsorien-
tierten Erholung 
(BSLE)) 

(44,3) 

Summe 44,3 Summe 44,3 

 
Nach § 4 c des Baugesetzbuches, dem § 8 (4) Raumordnungsgesetz und dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 45 UVPG) sind die erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung der Pläne und Programme auf die Umwelt zu überwachen, um insbesondere 
frühzeitig unvorhergesehene, negative Auswirkungen zu ermitteln und geeignete Abhilfe-
maßnahmen ergreifen zu können. 
Die Durchführung des RFNP erfolgt in nachgeordneten, konkretisierenden Planungs- und 
Realisierungsstufen, sodass (unvorhergesehene) erhebliche Umweltauswirkungen frühes-
tens im Rahmen der nachfolgenden Planungsstufen erkennbar werden und erst mit deren 
Durchführung tatsächlich eintreten. Detaillierte Überwachungsmaßnahmen können somit 
erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung  bzw. nachfolgenden Planungs- u. Ge-
nehmigungsebenen festgelegt werden. Sofern sich eine Relevanz ergibt, fließen die dortigen 
Ergebnisse wiederum in das Monitoring zum RFNP ein. 
Das Monitoringkonzept für den RFNP (Gesamtplan) ist so aufgebaut, dass mit Hilfe von un-
terschiedlichen Bausteinen die gesamträumlichen Auswirkungen der Planung erfasst werden 
können (siehe Kapitel 11.2 des Umweltberichts im Rahmen der Aufstellung des RFNP i. d. F. 
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der Bekanntmachung). Bei der Durchführung des Monitorings wird dann im Einzelfall über-
prüft, ob die in der genehmigten Fassung festgelegten Überwachungsinstrumente oder Indi-
katoren (siehe Kapitel 11, dortige Tabelle 21) an neue Erkenntnisse anzupassen sind. Es 
können jeweils nur die Indikatoren herangezogen werden, für die zu dem Zeitpunkt des Mo-
nitorings aktuelle Informationen vorliegen.  
Zur Auswertung der ermittelten Daten werden über die aufgeführten umweltrelevanten Daten 
hinaus die Ergebnisse der Raumbeobachtung herangezogen. Bei Bedarf wird innerhalb der 
Planungsgemeinschaft eine Monitoringkonferenz durchgeführt, um zu ermitteln, welche Re-
levanz die festgestellten Umweltauswirkungen für den RFNP haben. 
Die Änderungen der Flächenbilanzen des Gesamtplanes im Zusammenhang mit den laufen-
den Änderungsverfahren werden als "gesamträumliche Betrachtung" ebenfalls im Rahmen 
des Monitorings fortgeschrieben. 
Das Monitoring des RFNP begann gemäß genehmigter Fassung erstmalig sechs Jahre nach 
Rechtswirksamkeit des Planes, d. h. 2016 und wurde im August 2017 fertiggestellt. 

 

 

Bochum – Essen – Gelsenkirchen – Herne – Mülheim an der Ruhr – Oberhausen - 15 - 


	1 Anlass und Erfordernis der Änderung 2
	2 Planungsrechtliche Vorgaben 2
	3 Gegenstand der Änderung 9
	4 Darstellung von (änderungsbezogenen) Gutachten oder Studien 10
	5 Sonstige Belange 10
	6 Verfahrensablauf 12
	7 Flächenbilanz / Monitoring 14
	1 Anlass und Erfordernis der Änderung
	2 Planungsrechtliche Vorgaben
	2.1 Vorgaben des Landesentwicklungsplans (LEP)
	2.2 Vorgaben des Regionalplans Ruhr
	2.3 Vorgaben des RFNP
	2.4 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
	2.5 Darstellungen/Festsetzungen des Landschaftsplanes/der Landschaftspläne
	2.6 Bebauungsplanung
	2.7 Sonstige informelle Planungen
	2.7.1 Freiflächenentwicklungskonzept (FREK)
	2.7.2 Masterplan Emscher Landschaftspark
	2.7.3 Räumliches Strukturkonzept der Stadt Gelsenkirchen (RSK)


	3 Gegenstand der Änderung
	3.1 Geltungsbereich, Lage und Beschreibung des Änderungsbereiches
	3.2 Änderung der zeichnerischen Festlegung/Darstellung
	3.3 Auswirkung der Änderung auf den flächennutzungsplanerischen und den regionalplanerischen Teil des RFNP
	3.4 Bedarfsnachweis
	3.5 Alternative Entwicklungsmöglichkeiten

	4 Darstellung von (änderungsbezogenen) Gutachten oder Studien
	5 Sonstige Belange
	5.1 Technische Infrastruktur
	5.2 Bodendenkmalpflege
	5.3 Verbandsgrünflächen
	5.4 Vorsorgender Hochwasserschutz
	5.5 Bergbau
	5.6 Artenschutz

	6 Verfahrensablauf
	6.1 Verfahren
	6.2 Benehmen/Einvernehmen des RVR
	6.3 Umgang mit den Stellungnahmen

	7 Flächenbilanz / Monitoring

